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Regeste

Anerkennung von Perioden u.a.

Erwägungen

E. 1
Die Rechtsmittelinstanz prüft von Amtes wegen und mit voller Kognition, ob die
Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. Art. 7 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]; BVGE
2007/6 E. 1).

E. 1.1
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht bestimmt sich nach dem VwVG, soweit
das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) nichts anderes
bestimmt (Art. 37 VGG). Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht als
Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG, die von den als
Vorinstanzen in Art. 33 VGG genannten Behörden erlassen wurden, namentlich den
Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen
übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen (Art. 33 Bst. h VGG).

E. 1.2
Im Hauptantrag stellt die Vorinstanz das Rechtsbegehren, es sei auf die Beschwerde nicht
einzutreten, da ein Entscheid, der einen Schwerpunkt betreffe, nicht beim Bundesgericht
angefochten werden könne. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Vorinstanz
bereits im angefochtenen Entscheid festhielt, dass dieser abschliessend sei, da die
Einsprache keinen eidgenössischen Weiterbildungstitel betreffe. Der angefochtene
Entscheid ist auch mit keiner Rechtsmittelbelehrung versehen. Der Beschwerdeführer
vertritt indessen die Auffassung, die Verweigerung eines Schwerpunkttitels sei wohl
anfechtbar. In erster Linie betrachtet er einen Schwerpunkt als Fortsetzung der
Facharztausbildung, nicht zuletzt, da Art. 12 der Weiterbildungsordnung (nachfolgend
WBO; vgl. E. 1.3.3) den Schwerpunkttitel als Bestandteil des Facharzttitels behandle. In
den Art. 13 Abs. 1 und 4 sowie Art. 15, 45 Abs. 1 WBO seien Facharzttitel und
Schwerpunkt in einem Atemzug erwähnt. Zudem stelle Art. 12 Abs. 2 WBO klar, dass
Schwerpunkte denselben Vorschriften unterlägen wie Facharzttitel, soweit die
Weiterbildungsordnung oder die Weiterbildungsprogramme nicht abweichende Regelungen
enthalten. Der Umstand, dass Art. 15 Bst. c WBO für die Erteilung eines Schwerpunkts die
Mitgliedschaft bei der FMH voraussetze, vermöge an der ansonsten gleich ausgestalteten
materiell-rechtlichen Ordnung für Facharzttitel und Schwerpunkte nichts zu ändern. Der
Beschwerdeführer führt an, dass der Schwerpunkt auch in verfahrensmässiger Hinsicht dem
Facharzttitel gleichgestellt sei, insofern als die Titelkommission gemäss Art. 38 Abs. 1



WBO in einem ersten Schritt über die Anrechnung von Weiterbildungen entscheide und ihr
Entscheid wie jener über die Erteilung eines Schwerpunktes oder Facharzttitels gemäss Art.
38 Abs. 2 WBO bei der Einsprachekommission anfechtbar sei. Auch in Art. 58 WBO werde
nochmals aufgezeigt, dass zwischen Schwerpunkten und Facharzttiteln nicht unterschieden
werde.

E. 1.3
Die Frage, ob Einspracheentscheide, welche wie vorliegend die anrechenbare
Weiterbildung im Hinblick auf die Erteilung eines Schwerpunkts zum Gegenstand haben,
eidgenössische Weiterbildungstitel betreffen, lässt sich nur anhand einer
Auseinandersetzung mit den einschlägigen Vorschriften beantworten.

E. 1.3.1
Das Medizinalberufegesetz vom 23. Juni 2006 (MedBG, SR 811.11), welches am 1.
September 2007 in Kraft getreten ist, hat unter anderem zum Ziel, die Qualität der
universitären Ausbildung und der beruflichen Weiterbildung zu fördern (Art. 1 MedBG).
Einleitend sei darauf hingewiesen, dass die Weiterbildung von akademischen
Medizinalpersonen eine ursprünglich private Aufgabe darstellt, die traditionell von den
Berufsverbänden wahrgenommen wird (Thomas Spoerri in: Tomas Poledna / Ueli Kieser
[Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. VIII, Gesundheitsrecht, B.
Medizinalpersonen Rz. 58). Diese Trägerorganisationen, zu denen auch die FMH gehört,
erlassen standesrechtliche Weiterbildungsnormen (vgl. nachfolgend E. 1.3.3), die vom
Bund unter bestimmten Voraussetzungen akkreditiert werden (vgl. Art. 22 ff. MedBG). Die
Normen sind privatrechtlicher Natur und beruhen nicht auf einer formellen gesetzlichen
Delegation öffentlich-rechtlicher Rechtssetzungskompetenzen. Mit der Akkreditierung wird
indessen die Verbindlichkeit der Vorschriften der Trägerorganisationen faktisch anerkannt,
und zwar sowohl für die Trägerschaft selbst, als auch für Dritte, welche sich im Rahmen der
Programme weiterbilden. Sie können daher im Beschwerdeverfahren analog als öffentliches
Recht des Bundes behandelt werden, sofern eine ordnungsgemässe Akkreditierung erfolgt
ist und die betreffenden Vorschriften in jeder Hinsicht bundesrechtskonform sind (VPB
68.29 E. 2.2.2, Urteil des Bundesgerichts K 163/03 vom 27. März 2006 E. 5.1; vgl. zudem
Thomas Spoerri in: Tomas Poledna / Ueli Kieser [Hrsg.], a.a.O., B. Rz. 64; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7895/2007 vom 23. Oktober 2009 E. 2). Eine
Akkreditierungspflicht besteht für Weiterbildungsgänge, die zu einem eidgenössischen
Weiterbildungstitel führen (Art. 23 Abs. 2 MedBG).

E. 1.3.2
Die für akkreditierte Weiterbildungsgänge verantwortlichen Organisationen, wie vorliegend
die FMH, erlassen Verfügungen nach dem VwVG über: (a.) die Anrechenbarkeit von
Weiterbildungsperioden, (b.) die Zulassung zur Schlussprüfung, (c.) das Bestehen der
Schlussprüfung, (d.) die Erteilung von Weiterbildungstiteln und (e.) die Anerkennung von
Weiterbildungsstätten (Art. 55 MedBG). Im Rahmen der ihr kraft Art. 55 MedBG
verliehenen Verfügungskompetenz gilt die FMH als Instanz oder Organisation ausserhalb
der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben
des Bundes verfügen (Art. 33 Bst. h VGG). Die in Art. 55 Bst. d genannten
Weiterbildungstitel sind im MedBG und in der dazugehörigen Verordnung näher
umschrieben. Art. 5 Abs. 2 MedBG delegiert dem Bundesrat die Kompetenz, die
eidgenössischen Weiterbildungstitel für die universitären Medizinalberufe zu bestimmen,



für deren selbständige Ausübung eine Weiterbildung nach dem MedBG erforderlich ist
(sog. obligatorische Weiterbildungstitel; vgl. Botschaft zum MedBG vom 3. Dezember
2004, BBl 2005 173, S. 203; Boris Etter, Medizinalberufegesetz, Handkommentar, Bern
2006, N. 3 f. ad Art. 5). Dabei handelt es sich aufgrund von Art. 36 Abs. 2 MedBG um den
ärztlichen und den chiropraktischen Beruf. Gemäss Art. 5 Abs. 3 MedBG kann der
Bundesrat auch für andere universitäre Medizinalberufe eidgenössische Weiterbildungstitel
vorsehen, auch wenn für deren selbständige Ausübung das MedBG keine
Weiterbildungspflicht verlangt (sog. fakultative Weiterbildungstitel; vgl. Botschaft BBl
2005 S. 204; Etter, a. a. O., N. 5 f. ad Art. 5). Zu denken ist hier insbesondere an
eidgenössische Weiterbildungstitel im zahnmedizinischen, im pharmazeutischen und
tiermedizinischen Bereich (BBl 2005 S. 204). Gestützt auf die ihm durch Art. 5 Abs. 2 und
3 MedBG verliehenen Kompetenzen hat der Bundesrat am 27. Juni 2007 die Verordnung
über Di-plome, Ausbildung, Weiterbildung und Berufsausübung in den universitären
Medizinalberufen (Medizinalberufeverordnung [MedBV], SR 811.112.0) erlassen. Art. 2
MedBV definiert die eidgenössischen Weiterbildungstitel (d. h. Praktischer Arzt, Facharzt,
Fachzahnarzt, Fachchiropraktiker, Fachapotheker) und Anhang 1 bis 3a derselben listet die
verschiedenen Bereiche der Weiterbildungstitel auf. Aus Art. 2 Abs. 1 Bst. b i. V. m.
Anhang 1 Ziff. 1 MedBV ergibt sich, dass der Facharzt im Bereich Ophthalmologie als
eidgenössischer Weiterbildungstitel erfasst ist, wohingegen die Erteilung eines
Schwerpunkts im gleichen Bereich weder im MedBG noch in der MedBV eine Regelung
findet. Schon auf Grund der dargelegten begrifflichen Umschreibung durch das MedBG
und die MedBV sowie gemäss Sinn und Zweck dieser Erlasse ist davon auszugehen, dass es
sich bei den in Art. 55 Bst. d MedBG genannten Weiterbildungstitel um eidgenössische
handelt. Die Erteilung von eidgenössischen Weiterbildungstiteln ist insofern entscheidend,
als die Inhaberschaft eines solchen Titels für die selbständige Berufsausübung erforderlich
ist (Art. 36 Abs. 2 MedBG; Ariane Ayer, in: Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont,
Medizinalberufegesetz [MedBG], Kommentar, Basel 2009, N. 27 ff. ad Art. 55 MedBG).
Daraus folgt, dass die weder im MedBG noch in der MedBV erwähnten Schwerpunkte der
Gesetzgebung zu den universitären Medizinalberufen nicht unterstellt und von den
akkreditierungspflichtigen eidgenössischen Weiterbildungstiteln im Sinne von Art. 23 Abs.
2 MedBG ausgenommen sind.

E. 1.3.3
Auch aus der am 21. Juni 2000 von der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
FMH erlassenen Weiterbildungsordnung (WBO), welche die Grundsätze der ärztlichen
Weiterbildung und die Voraussetzungen für den Erwerb von Weiterbildungstiteln regelt
(Art. 1 WBO), geht nicht hervor, dass ein Schwerpunkt zu den eidgenössischen
Weiterbildungstiteln im Sinne des MedBG und der MedBV gehört, wie die nachfolgenden
Ausführungen zeigen. Das ergibt sich schon aus der Definition des Begriffs der
Weiterbildung in Art. 2 WBO, wonach diese die Tätigkeit des Arztes nach erfolgreich
beendetem Medizinstudium ist und das Ziel verfolgt, einen Facharzttitel als Ausweis für die
Befähigung zur kompetenten ärztlichen Tätigkeit auf einem Fachgebiet zu erwerben. Im
Unterschied zu Facharzttiteln stellt ein Schwerpunkt eine Spezialisierung bzw. Vertiefung
innerhalb des Fachgebiets dar und ein Facharzttitel kann einen oder mehrere Schwerpunkte
beinhalten (vgl. Art. 12 Abs. 2 S. 1 WBO). Ein Schwerpunkt kann im Laufe der
Facharztweiterbildung oder mittels zusätzlicher Weiterbildung erworben werden (Art. 12
Abs. 2 S. 2 WBO). Wie der Beschwerdeführer richtig festhält, unterliegen Schwerpunkte
zwar den Vorschriften für die Facharzttitel. Dies aber nur soweit die WBO oder die



Weiterbildungsprogramme keine abweichende Regelungen enthalten (Art. 12 Abs. 2 S. 3
WBO). Das Verfahren für die Erteilung von Schwerpunkten ist gleich konzipiert wie
dasjenige für die Erteilung von Facharzttiteln (Art. 45-47 WBO). Der Eidgenössische
Weiterbildungstitel für den Facharzt für Ophthalmologie wird nach den Vorschriften des
von der Fachgesellschaft ausgearbeiteten akkreditierten Weiterbildungsprogramms für
dieses Fachgebiet erteilt (Art. 2 Abs. 1 Bst. b MedBV und Anhang 1 dieser Verordnung
i.V.m. Art. 23 MedBG i.V.m. Art. 11 WBO). Er ist im Übrigen auch in der Liste der
eidgenössischen Facharzttitel gemäss Anhang der WBO, Bst. a erwähnt. Der
Beschwerdeführer ist bereits Inhaber eines Facharzttitels in Ophthalmologie. Der
Schwerpunkt zu Ophthalmologie, d. h. Ophthalmochirurgie, ist nicht in der Liste der
eidgenössischen Facharzttitel, sondern in derjenigen der "Fachlichen Qualifikationen der
FMH" gemäss Anhang der WBO, Bst. b genannt. Neben weiteren Schwerpunkten (Anhang
der WBO, Bst. b) sind unter der Rubrik "Fachliche Qualifikationen der FMH" auch der
Facharzttitel Handchirurgie und Neuropathologie (Anhang der WBO, Bst. a), sowie
Fähigkeitsausweise in diversen Bereichen (Anhang der WBO, Bst. c) aufgezählt. Anders als
der Beschwerdeführer meint, findet eine Differenzierung je nach Titel wohl auch in der
Konzeption der Weiterbildungsordnung statt, wie deren Anhang zeigt. Diese
Unterscheidung lässt sich insofern rechtfertigen, als die FMH befugt ist, neben den in der
Weiterbildungsverordnung vorgesehenen eidgenössischen Weiterbildungstiteln noch
zusätzliche Weiterbildungstitel wie Schwerpunkte (Art. 45 ff. WBO) und Fähigkeits- (Art.
50 ff. WBO) und Fertigkeitsausweise zu verleihen, welche für die Qualitätsssicherung und
teilweise für die Abrechnung von Leistungen zu Lasten der Sozialversicherer in der
Schweiz eine wichtige Rolle spielen. Deren Vorschriften sind privatrechtlicher Natur und
stellen nicht öffentliches Recht des Bundes dar (Urteil des Bundesgerichts K 163/03 vom
27. März 2006 E. 5.1; Spoerri, a. a. O., N. 68). Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits
erkannt, dass die Erteilung von Schwerpunkten eine ausschliesslich privatrechtliche
vereinsinterne Aufgabe der FMH und keinen eidgenössischen Weiterbildungstitel darstellt.
In erster Linie stützte es seine Begründung darauf, dass der Schwerpunkt weder in der
Bundesgesetzgebung über die universitären Medizinalberufe (MedBG, MedBV) noch im
Weiterbildungsprogramm der FMH unter den eidgenössischen Weiterbildungstiteln
aufgeführt sei (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2964/2008 vom 9. September 2008
E. 1.2.3, 1.2.5). In Ergänzung zur Begründung des soeben genannten Urteils sei noch auf
weitere Anhaltspunkte hingewiesen, wonach es sich bei den Schwerpunkten um eine
ausschliesslich privatrechtliche Tätigkeit der FMH handelt. So fällt das Recht zur Führung
eines Schwerpunktes mit dem Austritt oder Ausschluss als Mitglied der FMH dahin (Art. 48
Abs. 1 WBO), währenddessen die Mitgliedschaft bei der FMH für sämtliche
eidgenössischen Weiterbildungstitel nicht obligatorisch ist (vgl. Art. 19 Abs. 3 MedBG).
Des Weiteren richtet sich der Entzug eines Schwerpunkts nach den einschlägigen
Vorschriften der Standesordnung (Art. 49 WBO). Von dieser Regelung sind eidgenössische
Weiterbildungstitel jedoch ausgenommen (vgl. Art. 47 Bst. e der Standesordnung FMH
vom 12. Dezember 1996). Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers kann die Pflicht
zur FMH-Mitgliedschaft für die Führung eines Schwerpunktes also nicht bloss auf "ein
Detail" reduziert werden. Vielmehr bringt dieser Aspekt wiederum zum Ausdruck, dass
Schwerpunkte nicht unter die eidgenössischen Weiterbildungstitel gemäss der
Gesetzgebung in Sachen universitäre Medizinalberufe fallen und deren Erteilung eine rein
interne privatrechtliche Aufgabe der FMH darstellt. Vor diesem Hintergrund ist nicht zu
beanstanden und lässt sich im Übrigen auch mit Art. 55 Bst. d MedBG vereinbaren, wenn



Art. 58 Abs. 3 S. 1 WBO eine Weiterziehungsmöglichkeit der Entscheidungen der
Vorinstanz an das Bundesverwaltungsgericht nur dann vorsieht, wenn diese eidgenössische
Weiterbildungstitel betreffen. Der Argumentation des Beschwerdeführers, wonach
Entscheide der Vorinstanz betreffend Erteilung von Schwerpunkten an das
Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden können, kann daher nicht gefolgt werden.
Zu keinem anderen Ergebnis kann das am 27. Mai 2014 eingereichte Schreiben des
Augenzentrums A._______ vom 23. Mai 2014 führen. Bei diesem geht es um die
Bestätigung von Dr. med. E.______, dass der Beschwerdeführer in den letzten Monaten im
Augenzentrum A._______ 1'020 Operationen gemäss Operationskatalog 3.3 des
Weiterbildungsprogramms Facharzt für Ophthalmologie inkl. Schwerpunkt
Ophthalmochirurgie vom 1. Januar 2001 selbständig durchgeführt hat. Dieses Aktenstück
tangiert demnach nicht die Eintretensvoraussetzungen, sondern könnte höchstens bei der
materiell-rechtlichen Beurteilung der Frage herangezogen werden, ob der Schwerpunkt zu
Recht nicht erteilt wurde.

E. 1.3.4
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist festzuhalten, dass der Schwerpunkt zu
Ophthalmologie keinen eidgenössischen Weiterbildungstitel im Sinne des MedBG darstellt,
sondern als ein von der FMH verliehener privatrechtlicher Weiterbildungstitel zu erachten
ist, welcher nicht dem MedBG untersteht (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B
2964/2008 vom 9. September 2008 E. 1.2.5 sowie C-2272/2006 vom 6. März 2008 E. 5.5;
Christoph Hänggeli, Was Sie als Ärztin oder Arzt unbedingt über die Weiterbildung wissen
müssen in: Schweizerische Ärztezeitung 2008 S. 1003 f.). Indem der Entscheid der
Vorinstanz bloss die Erteilung eines Schwerpunkts betrifft, hat sie diesen nicht in Erfüllung
ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes gefällt (Art. 33 Bst. h
VGG). Deshalb fällt die Beurteilung einer gegen die Verfügung der Vorinstanz gerichtete
Beschwerde nicht in die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts. Die Vorinstanz hat
dies im angefochtenen Entscheid zu Recht erkannt, indem sie unter Hinweis auf Art. 58
Abs. 3 WBO festgehalten hat, dass dieser abschliessend sei, da die Einsprache keinen
eidgenössischen Weiterbildungstitel betreffe. Es ist daher konsequent, wenn sie den
angefochtenen Entscheid mit keiner Rechtsmittelbelehrung versehen hat. Zusammenfassend
ergibt sich, dass auf die Beschwerde nicht einzutreten ist. Angesichts der vorstehenden
Erwägungen zur fehlenden Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts kann auf die
Prüfung der weiteren Eintretensvoraussetzungen verzichtet werden.

E. 2
Die Verfahrenskosten werden gestützt auf Art. 63 Abs. 4bis VwVG sowie Art. 1, 2 und 3
Bst. b des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 1'000.-
festgesetzt. Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt in der Entscheidformel die
Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Ein
Nichteintretensentscheid zeitigt in Bezug auf die Verlegung der Verfahrenskosten dieselben
Folgen wie ein Abweisungsentscheid (Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas
Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Bern 2007, Art. 66 Rz. 20). Der
Beschwerdeführer gilt damit als unterliegende Partei und hat die Verfahrenskosten zu
tragen. Der am 28. Mai 2013 einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- wird zur
Bezahlung der Verfahrenskosten in gleicher Höhe verwendet.
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